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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welchen Wert die Landesregierung der Städtebauförderung zumisst;

2. wie sich die Städtebauförderung in Baden-Württemberg seit 2016 entwickelt hat;

3.		welche	 Förderprogramme	 unter	 dem	 Begriff	 Städtebauförderung	 zusammen-
gefasst	werden	 und	wie	 sich	 diese	 seit	 2016	 finanziell	 entwickelt	 haben	 und	
inwieweit Mittel des Bundes enthalten sind; 

4.  in welchem Umfang seit 2016 Finanzhilfen der Städtebauförderung in die Pro-
grammgemeinden	geflossen	sind	(Aufschlüsselung	nach	Wahlkreisen);

5.	wie	sich	der	Mittelabfluss	der	Kommunen	seit	2016	entwickelt	hat;

6.		ob	 die	 Städtebauförderung	 seit	 2016	 verändert	wurde	 und	welche	Modifizie-
rungen die Landesregierung für geboten hält.

27.1.2023

Neumann-Martin, Burger, Dr. Pfau-Weller, Schindele, Staab, Wald CDU

Antrag
der Abg. Christine Neumann-Martin u. a. CDU

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen

Städtebauförderung

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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B e g r ü n d u n g

Die Städtebauförderung ist seit 1971 eine Erfolgsgeschichte in Baden-Württem-
berg. Sie hilft, Innenstädte und Ortskerne lebendig zu halten und verwirklicht die 
Gleichheit der Lebensbedingungen im Land. Mit diesem Antrag soll die Städte-
bauförderung genauer beleuchtet werden.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 17. Februar 2023 Nr. MLW24-252-26/48/3 nimmt das Minis-
terium für Landesentwicklung und Wohnen im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium für Finanzen zu dem Antrag wie folgt Stellung.

1. welchen Wert die Landesregierung der Städtebauförderung zumisst;

Zu 1.:

Die Landesregierung misst der Städtebauförderung einen sehr hohen Stellenwert 
bei. So legt die Städtebauförderung seit mehr als 50 Jahren die Grundlagen für ei-
ne zukunftsfähige und nachhaltige Weiterentwicklung der Städte und Gemeinden, 
ihrer Infrastruktur und der Wirtschaft. Dabei dient die städtebauliche Erneuerung 
der Behebung städtebaulicher Missstände in festgelegten Gebieten. Die räumliche 
Bandbreite	einer	finanziellen	Unterstützung	umfasst	das	gesamte	Land	und	reicht	
von den Verdichtungsräumen, wie den Regionen Stuttgart oder Rhein-Neckar, bis 
hin zu Gemeinden im Ländlichen Raum.

Um sowohl Wohn- und Lebensräume als auch Arbeits- und Beschäftigungsorte 
zukunftsfähig zu erhalten, müssen sich Städte und Gemeinden vielfältigen Her-
ausforderungen stellen und unterliegen dabei dynamischen Veränderungsprozessen. 

Hierzu gehören insbesondere die Bewältigung von wirtschaftlichem, strukturel-
lem,	klimatischem	und	demografischem	Wandel	sowie	die	Aktivierung	von	Flä-
chen für ausreichenden, bedarfsgerechten und bezahlbaren Wohnraum. Ferner 
gewinnen die Aufrechterhaltung der kommunalen Daseinsvorsorge insbesondere 
in ländlich geprägten Regionen, die Unterstützung des gesellschaftlichen Zusam-
menhalts	 und	 der	 Identifikation	 der	 Menschen	 mit	 ihren	 Quartieren	 sowie	 die	
Stärkung	und	(Re-)Aktivierung	der	Stadt-	und	Ortskerne	zunehmend	an	Gewicht.	
Als zentrale Orte der Dienstleistung und des Handels bekommen die Innenstädte 
und Ortskerne die Auswirkungen des Strukturwandels im Einzelhandel und der 
Digitalisierung zunehmend zu spüren. Zur Bewahrung ihrer Lebendigkeit ist da-
her ein besonderes Augenmerk auf frequenzbringende Einrichtungen und einen 
kleinteiligen Nutzungsmix zu legen. Gleichzeitig ist die Aufenthaltsqualität in den 
Innenstädten und Ortszentren zu sichern, um damit die baulichen Rahmenbedin-
gungen	 für	 lebendige	 Zentren	 zu	 schaffen	 und	 einer	 möglichen	Verödung	 ent-
gegenzuwirken.

Die	Städtebauförderung	 löst	erhebliche	private	und	öffentliche	Investitionen	aus	
und setzt wirtschaftliche Impulse. Wissenschaftliche Untersuchungen und eigene 
Erhebungen haben ergeben, dass jeder eingesetzte Förderbetrag durchschnittlich 
ein rund achtfaches Investitionsvolumen mobilisiert. Arbeitsplätze im örtlichen 
und regionalen Bau- und Ausbaugewerbe sowie in anderen Wirtschaftszweigen 
und im Dienstleistungsbereich werden dadurch gesichert.
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2.  wie sich die Städtebauförderung in Baden-Württemberg seit 2016 entwickelt 
hat;

3.		welche	 Förderprogramme	 unter	 dem	 Begriff	 Städtebauförderung	 zusammen-
gefasst	 werden	 und	 wie	 sich	 diese	 seit	 2016	 finanziell	 entwickelt	 haben	 und	
inwieweit Mittel des Bundes enthalten sind;

Die Fragen 2 und 3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet:

Die investive Städtebauförderung ist unverändert eines der zentralen Infrastruk-
turprogramme des Landes zur Unterstützung der städtebaulichen Erneuerung und 
Entwicklung in den Gemeinden. 

Von	den	1	101	Kommunen	 im	Land	wurden	bisher	 888	Städte	 und	Gemeinden	
mit mindestens einer Sanierungsmaßnahme durch das Städtebauförderungspro-
gramm des Landes im Laufe der Jahre gefördert. Grenzt man im Hinblick auf die 
Programmaufnahme auf die Jahre 2016 und früher ein, beträgt die Zahl dieser 
Programmgemeinden 855. Dies belegt, dass auch im Zeitraum ab 2016 ausgehend 
von	einem	bereits	hohen	Niveau	eine	beachtliche	Zahl	weiterer	Kommunen,	die	
bisher keine Sanierungsverfahren durchgeführt hatten, neu in die Städtebauför-
derungsprogramme des Landes aufgenommen wurden. Bei diesen neuen Förder-
kommunen	handelt	es	sich	häufig	um	kleinere	Kommunen	im	Ländlichen	Raum,	
die insbesondere in ihrer eigentlichen Ortsmitte städtebauliche Missstände auf-
weisen. Zu deren Beseitigung ist die Ausweisung eines städtebaulichen Sanie-
rungsgebietes und die längerfristige Begleitung dieses Gebietes durch die Städte-
bauförderung erforderlich. Damit verbunden werden oft die Ziele der Sicherung 
der Nahversorgung und Daseinsvorsorge sowie der Innenentwicklung, um größe-
re brachgefallene, oft landwirtschaftlich genutzte Flächen einer sinnvollen Nach-
nutzung wie Wohnungsbau zuzuführen. Dies trägt zum Flächensparen bei.

Die Entwicklung des jährlichen Antragsvolumens bestätigt das anhaltend große 
Interesse der Städte und Gemeinden im Land an der Städtebauförderung. Es stieg 
von rund 666 Millionen Euro im Jahr 2016 auf rund 845 Millionen Euro im Jahr 
2022	(Normalprogramme	ohne	Investitionspakte).	Dies	macht	deutlich,	dass	die	
Kommunen	weiterhin	in	ihrer	städtebaulichen	Erneuerung	und	Entwicklung	eine	
zentrale Aufgabe sehen.

Die investive Städtebauförderung setzt sich derzeit aus den folgenden Teilpro-
grammen zusammen:

–	 Landessanierungsprogramm	(LSP)
– Bund-Länder-Programme
–	 Lebendige	Zentren	–	Erhalt	und	Entwicklung	der	Stadt-	und	Ortskerne	(LZP)	
–	 	Sozialer	 Zusammenhalt	 –	 Zusammenleben	 im	 Quartier	 gemeinsam	 gestalten	
(SZP)

–	 	Wachstum	und	nachhaltige	Erneuerung	–	Lebenswerte	Quartiere	gestalten	(WEP)

–	 Bund-Länder-Programm	Soziale	Stadt	(SSP)
–	 Bund-Länder-Programm	Aktive	Stadt-	und	Ortsteilzentren	(ASP)
–	 Bund-Länder-Programm	Stadtumbau	West	(SUW)
–	 Bund-Länder-Programm	Kleinere	Städte	und	Gemeinden	(LRP)
–	 Bund-Länder-Programm	Städtebaulicher	Denkmalschutz	West	(DSP)
–	 Bund-Länder-Programm	Zukunft	Stadtgrün	(SGP)

–	 Bund-Länder-Investitionspakt	Soziale	Integration	im	Quartier	(SIQ)
–	 Bund-Länder-Investitionspakt	zur	Förderung	von	Sportstätten	(IVS)
–	 	Investitionspakt	Baden-Württemberg	Soziale	Integration	im	Quartier	(SIQ-BW)
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Der	Bund	 hat	 die	Teilprogramme	Aktive	 Stadt-	 und	Ortsteilzentren	 (ASP),	 So-
ziale	Stadt	(SSP),	Stadtumbau	West	(SUW),	Programm	Kleinere	Städte	und	Ge-
meinden	(LRP),	Städtebaulicher	Denkmalschutz	West	(DSP)	und	Zukunft	Stadt-
grün	(SGP)	–	dessen	Einführung	erst	zum	Programmjahr	2017	erfolgte	–	im	Pro-
grammjahr	 2019	 eingestellt.	 Hier	 findet	 lediglich	 noch	 die	Abfinanzierung	 der	
laufenden Sanierungsmaßnahmen statt. 

An die Stelle dieser sechs Bund-Länder-Programme traten zum Programmjahr 
2020	die	neuen	Bund-Länder-Programme	Lebendige	Zentren	(LZP),	Sozialer	Zu-
sammenhalt	(SZP)	und	Wachstum	und	nachhaltige	Erneuerung	(WEP).	Nach	wie	
vor kommen zur Durchführung der Bund-Länder-Maßnahmen die Städtebauför-
derungsrichtlinien	(StBauFR)	des	Landes	zur	Anwendung.

Im Jahr 2017 führte der Bund den Bund-Länder-Investitionspakt Soziale Integra-
tion	im	Quartier	(SIQ)	ein.	Leider	hat	der	Bund	dieses	sehr	gut	nachgefragte	und	
gut etablierte Förderinstrument inzwischen eingestellt. Das Ministerium für Lan-
desentwicklung und Wohnen führt das Programm seit 2022 in eigener Regie und 
allein	mit	Landesmitteln	fort	(siehe	dazu	Frage	6).	

Nach	der	bundesseitigen	Einstellung	von	SIQ	hat	der	Bund	den	Bund-Länder-In-
vestitionspakt	zur	Förderung	von	Sportstätten	(IVS)	aufgelegt.	Auch	dieses	För-
derprogramm wurde nun vom Bund vorzeitig, sehr kurzfristig und ohne Nach-
folgeprogramm bereits zum Programmjahr 2023 eingestellt. In beiden Bund-Län-
der-Investitionspakten	findet	noch	die	Abfinanzierung	der	laufenden	Sanierungs-
maßnahmen statt.

Die Entwicklung des Finanzhilfevolumens in den einzelnen Teilprogrammen 
kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.
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Derzeit gibt es 1 550 laufende Sanierungsmaßnahmen. Im Vergleich zum Jahr 2016 
mit 1 008 laufenden Sanierungsmaßnahmen zeigt sich hier ein deutlicher Zuwachs. 
Wesentliche Gründe hierfür sind die Einführung des Bund-Länder-Investitions-
paktes	Soziale	Integration	im	Quartier	(SIQ)	im	Jahre	2017,	des	Bund-Länder-In-
vestitionspaktes zur Förderung von Sportstätten im Jahr 2020 sowie des neuen In-
vestitionspaktes	 Baden-Württemberg	 Soziale	 Integration	 im	 Quartier	 (Landes-
SIQ),	für	den	erstmals	im	Staatshaushalt	2022	Mittel	zur	Verfügung	gestellt	wer-
den konnten. Ein weiterer wichtiger Grund liegt im Auslaufen der Bund-Länder-
Programme	Aktive	Stadt-	 und	Ortsteilzentren	 (ASP),	 Stadtumbau	West	 (SUW),	
Kleinere	 Städte	 und	 Gemeinden	 (LRP),	 Städtebaulicher	 Denkmalschutz	 West	
(DSP)	und	Zukunft	Stadtgrün	(SGP)	im	Jahr	2019.	Da	sich	viele	der	davon	betrof-
fenen Sanierungsmaßnahmen noch mitten in der Durchführung befanden, muss-
ten für sie eine Fortsetzungsmaßnahme in den neuen Bund-Länder-Programmen 
Lebendige	 Zentren	 (LZP),	 Sozialer	 Zusammenhalt	 (SZP)	 und	 Wachstum	 und	
nachhaltige	Erneuerung	(WEP)	geschaffen	werden.	Mit	der	anstehenden	Abrech-
nung der Sanierungsverfahren in den Bund-Länder-Altprogrammen und dem Aus-
laufen der Bund-Länder-Investitionspakte ist davon auszugehen, dass sich die An-
zahl der geförderten Sanierungsmaßnahmen in den kommenden Jahren wieder 
verringern wird. 

Neben der investiven Städtebauförderung besteht das Teilprogramm „Nichtin-
vestive Städtebauförderung“ zur Begleitung, Unterstützung und Verstetigung von 
Maßnahmen	 in	 festgesetzten	 Programmgebieten	 der	 Städtebauförderung	 (NIS).	
Im Betrachtungszeitraum standen für dieses Programm über den Staatshaushalt 
jährlich 1 Millionen Euro für entsprechende Projekte zur Verfügung. Das Teilpro-
gramm wird auch im Staatshaushaltsplan 2023/2024 fortgesetzt.

4.  in welchem Umfang seit 2016 Finanzhilfen der Städtebauförderung in die Pro-
grammgemeinden	geflossen	sind	(Aufschlüsselung	nach	Wahlkreisen);

Zu 4.:

Es wird auf die beiliegende Anlage verwiesen. In ihr sind die Bewilligungen der 
investiven Städtebauförderung an die Programmgemeinden in den Jahren 2016 
bis 2022 aufgeschlüsselt nach Wahlkreisen und Landkreisen dargestellt.

5.	wie	sich	der	Mittelabfluss	der	Kommunen	seit	2016	entwickelt	hat;

Zu 5.:

Die Auszahlung der Städtebauförderungsmittel erfolgt über die L-Bank. Die Jah-
resbeträge ab 2016 werden in der folgenden Tabelle dargestellt:
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Zu erkennen ist, dass die Auszahlungen über die Jahre auf einem hohen Stand 
gehalten werden konnten. Auch hier zeigt sich, dass die Städte und Gemeinden 
im Land trotz globaler Herausforderungen ihre Sanierungsmaßnahmen mit einer 
hohen Intensität umsetzen.

6.		ob	 die	 Städtebauförderung	 seit	 2016	 verändert	wurde	 und	welche	Modifizie-
rungen die Landesregierung für geboten hält.

Zu 6.:

Die sich stetig verändernden Herausforderungen erfordern Flexibilität, um immer 
wieder neu reagieren zu können. Bestehende Fördervoraussetzungen werden in 
den jährlichen Verhandlungen zur Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und 
Land auf Aktualität geprüft. Das Land setzt zudem in den Programmen der städte-
baulichen Erneuerung auf Förderschwerpunkte, die die aktuellen Anforderungen 
an	 eine	 zukunftsfähige	Kommunalentwicklung	widerspiegeln	 und	 die	 im	 Sinne	
eines „lernenden Programms“ laufend fortentwickelt werden. Zur Änderung der 
Programmstruktur in den Bund-Länder-Programmen verweisen wir auf die Aus-
führungen	unter	Ziffer	2	bzw.	3.	

Zu den weiteren wesentlichen inhaltlichen Änderungen seit 2016 gehören:

– Einführung des Fördervorrangs Wohnen seit 2016:
  Vor dem Hintergrund des drängenden Bedarfs nach mehr Wohnungen besteht 

seit 2016 in Baden-Württemberg ein förmlicher Fördervorrang für die Schaf-
fung von Wohnraum durch Umnutzung, Modernisierung und Aktivierung von 
Flächen und leerstehenden Immobilien. Im Zusammenspiel mit der Förderung 
der	Konversion	ehemals	militärisch	genutzter	Flächen,	aber	auch	von	Gewer-
be- und Bahnbrachen, wird mit Hilfe der Städtebauförderung damit ein wesent-
licher Beitrag zur Wohnraumversorgung geleistet.

–	 	Einführung	der	Fördervoraussetzung	von	Klimaschutz-	und	Klimaanpassungs-
maßnahmen seit 2020:

	 	Aufgrund	des	immer	spürbarer	werdenden	Klimawandels	besteht	seit	2020	die	
Fördervoraussetzung, im Rahmen jeder städtebaulichen Erneuerungsmaßnah-
me	auch	Maßnahmen	zum	Klimaschutz	bzw.	zur	Klimaanpassung	durchzufüh-
ren.	Dabei	erfahren	die	Kommunen	unter	anderem	Unterstützung	bei	der	ener-
getischen Modernisierung ihres Gebäudebestands und in dem Handlungsfeld 
„Anpassung	des	Stadtraums	an	den	Klimawandel“,	wozu	neben	der	Neuschaf-
fung	und	Qualifizierung	von	grüner	und	blauer	Infrastruktur	auch	die	Neuge-
staltung	und	Aufwertung	der	öffentlichen	Räume	gehören.	
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– Einführung des Fördervorrangs Innenstädte:
  Ein zentraler Förderschwerpunkt der Städtebauförderung ist es traditionell, die 
Kommunen	 in	 ihren	Bemühungen	 zur	 Schaffung	 von	 lebendigen	 und	 attrak-
tiven Innenstädten und Ortszentren zu unterstützen. Seit dem Programmjahr 
2022 besteht in Baden-Württemberg zudem ein Fördervorrang für zentrenre-
levante	Maßnahmen,	 um	 die	 Kommunen	 insbesondere	 vor	 dem	Hintergrund	
der Pandemiefolgen zuverlässig dabei zu unterstützen, die Innenstädte in ihrer 
Funktion	als	Begegnungs-	und	Kommunikationsorte	zu	gestalten.	

–  Neuer Investitionspakt Baden-Württemberg Soziale Integration im Quartier 
(Landes-SIQ)	seit	2022:

  Im Rahmen des in 2022 neu gestarteten Investitionspakts Baden-Württem-
berg	Soziale	Integration	im	Quartier	(Landes-SIQ)	wird	der	stark	nachgefragte	
Bund-Länder-Investitionspakt	Soziale	 Integration	 im	Quartier	mit	Landesmit-
teln	und	zusätzlichem	Fokus	fortgeführt.	Mit	Hilfe	des	Landes-SIQ	sollen	ver-
stärkt Impulse zur positiven Belebung von Innenstädten, Stadtteilzentren sowie 
Quartieren	 gesetzt	 werden.	 So	 werden	 mit	 diesem	 Landesprogramm	 gezielt	
Orte der Begegnung und des Miteinanders sowie frequenzbringende Einrich-
tungen und ein kleinteiliger Nutzungsmix unterstützt, z. B. durch die Sanierung 
und den Ausbau von Einrichtungen der kommunalen Daseinsvorsorge wie Bür-
gerhäusern,	Kinderbetreuungseinrichtungen	oder	Büchereien.	Der	Landes-SIQ	
findet	aufgrund	seiner	Einplanung	im	Staatshaushalt	2023/2024	für	diese	bei-
den Programmjahre seine Fortsetzung.

Razavi
Ministerin für Landesentwicklung
und Wohnen
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